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den Gerichten in Konflikt gerathen . Durch die nun erfolgte Aufhebung der Wundarzueidiener
als einer beſonders lizenzirten Klaſſe des Heilperſonals werden eot dieſe Geſetzesübertretungen
vorausſichtlich nicht ganz aufhören .

Seitdem das Gewerbegeſetz des norddeutſchen Bundes in g 29 den ärztlichen Beruf frei⸗
gegeben , ſomit auch die Kurpfuſcherei ſtraflos machte , haben ſich darauf hin auch bei uns ärztliche
Stimmen für ein gleiches Geſetz erhoben . Wir werden hierauf bei Betrachtung der Stellung des

ärztlichen Standes zurückkommen.
Das Geheimmittelweſen , eine Art von unperſönlicher Kurpfuſcherei , befindet ſich

gegenwärtig in einem Zuſtande , welcher der Abſicht der Geſetzgebung nicht entſpricht . Die Miniſt . V.
v. 9. Okt . 1865 über den Verkauf von Arzneimitteln ( Rgs . Bl . Nr . 50 ) knüpft in §. 3 die

Erlaubniß zu deren Verkauf an eine Genehmigung unſerer Stelle , wenn ſie nicht unter §. 4

fallen , wo ſie als diätetiſche oder Genuß - Mittel einer ſolchen überhaupt nicht bedürfen . Wir haben
uns bisher noch nie beſtimmt geſehen , eine ſolche zu ertheilen , theils weil die zur Lizenzirung
vorgelegten angeblichen Geheimmittel längſt in Gebrauch waren , theils weil denſelben eine wirklich

heilende Wirkung überhaupt abgeſprochen werden mußte . Trotzdem ift der Handel mit Geheim -
mitteln ein ausgebreiteter , offener und von der Polizei kaum geſtörter . Die Anklagen , welche

früher einzeln erhoben wurden , unterblieben nach und nach , zumal als ſie wiederholt mit Frei⸗
ſprechung endeten . Man könnte in dieſem Zuſtand alſo faktiſch bereits eine theilweiſe Freigebung
der Kurpfuſcherei erblicken , da die Uebertretung einen ſolchen Umfang genommen , daß eine ver⸗

ſuchte amtliche Unterdrückung einem wahren Kampfe gleichen würde . Aus andern Ländern ſind
die Klagen die gleichen . Wenn nun auch die meiſten Geheimmittel mehr den Beutel als die Ge⸗

ſundheit der Getäuſchten gefährden , ſo gibt es doch noch eine Reihe ſolcher , welche ſtarkwirkende

Arzneiſtoffe enthalten und , am unrechten Orte augewendet , leicht Schaden anrichten können und

auch. angerichtet Haben , wie z. B . die Moriſom ' ſchen , die Kaiſer - Pillen ,Daubitzliqueur u. dgl .
Da die polizeiliche Verfolgung niht ausreicht , fo hat ſich nun die Wiſſenſchaft durch Be —

lehrung der Sache angenommen . Es beſteht bereits eine ganze Literatur , welche die Zuſammen⸗
ſetzung der Geheimmittel an ' s Licht zieht , und dem Publikum auf dieſe Weiſe das Betrügeriſche
wie das Nutzloſe der Geheimmittel darzuthun ſich beſtrebt . Doch iſt kaum zu hoffen , daß auf
dieſem Wege dieſe Induſtrie ſich erſchöpft .

Ein umfaſſender Vortrag , den wir unter dem 3. Funi 1868 Nr . 2082 an großherzogl .
Miniſterium zu erſtatten Veranlaſſung hatten und dem ein Entwurf zu einer neuen , dem Uebel

näher tretenden Verordnung angeſchloſſen war , hatte die Weiſung vom 27 . Juni 1868 Nr . 8353

zur Folge , der gemäß wir uns zunächſt darauf beſchränken ſollen , den Bezirksämtern jeweils die⸗

jenigen Mittel einzeln zu bezeichnen , welche wegen ihrer ſchädlichen Beſtandtheile oder in Folge
eines ausgedehnten Gebrauches gegen ernſte Leiden zu ſanitätspolizeilichem Einſchreiten nöthigen .

5. Jeichenſchau und Begräbnißweſen .

Schon die Medizinal - Ordnung von 1806 nahm auf eine gehörige Behandlung der Ge -

ſtorbenen und auf Verhütung des Lebendigbegrabens Bedacht , und erließ zu dieſem Zwecke eine

eigene Inſtruktion für die hiebei betheiligten Perſonen. Die geſetzliche oder herkömmliche Friſt der

Beerdigung betrug damals ſchon 48 Stunden nach dem Tode . Eine geordnete , von beſonders



hiezu beſtellten Perſonen ausgeführte Leichenſchau wurde aber erft durch die Miniſt . Verordnungvom 15 . Februar 1822 eingeführt . Deren Hauptbeſtimmungen bilden noch die Grundlage der
folgenden Leichenſchau-Ordnungen vom 10 . Juli 1851 (Rgs. Bl . Nr . 41) , vom 5. Auguſt 1865( Rgs . Bl . Nr . 40 ) und der neueſten jetzt gültigen vom 7. Jan . 1870 (Geſ. ⸗ u. Verordn. Bl .Nr . ) , und erweiterten ſich nur dadurch , daß die Ergebniſſe der Leichenſchau es ſind , worausfür die ſtatiſtiſchen Zuſammenſtellungen über die Bewegung der Bevölkerung und über die Artder Todesurſachen das Material gezogen wird . Die letzte Faſſung wurde bedingt durch den
Uebergang der bürgerlichen Standesbeamtung an den Bürgermeiſter .

Zur Erfüllung beider Abſichten dienen folgende Anordnungen . Jede Gemeinde hat einen
Leichenſchauer aufzuſtellen , der vom Gemeinderathe vorgeſchlagen , vom Bezirksarzte unterrichtetund empfohlen und vom Bezirksamte verpflichtet wird . Jede Leiche iſt zweimal von ihm zu be⸗
ſchauen , alsbald nach dem Tode und kurz vor der auf 48 Stunden beſtimmten Beerdigungsfriſt ,wobei er auf die Zeichen des Todes und ſonſtige Vorkommniſſe zu merken und die Perſonalienund Verhältniſſe in beſtimmte Scheine , den Sterbſchein und Leichenſchauſchein, einzutragen hat.Von den ärztlich behandelt Geſtorbenen hat der Arzt die Krankheit beizuſetzen. Ohne Beibrin⸗

gung der Scheine , welche die Beerdigung für zuläſſig erklären , darf eine ſolche nicht vorgenommenwerden . Eine Abkürzung der Friſt um mehr als 2 Stunden kann nur auf ärztliches Zeugnißgeſtattet werden . f

Die erſte Ueberwachung der Leichenſchau und die Benutzung der daraus zu entnehmendenWahrnehmungen iſt Sache des Bezirksarztes . Sie wird ihm dadurch ermöglicht , daß der Stan -
desbeamte die ihm übergebenen Scheine und ebenſo der Leichenſchauer ſeine in ein Leichenſchau⸗regiſter zuſammengetragenen Aufzeichnungen monatlich einreicht , und eine Abſchrift der Einträgedes erſtern ihm vierteljährig zukommt . Am Ende des Jahres hat er das Material in nach be⸗
ſtimmten Zwecken eingerichtete Tabellen zuſammenzutragen und als Leichenſchaubericht nebſtdem Nachweis über die Führung der Leichenſchau unſerer Stelle vorzulegen (Bollzugsverordn. v.7. Januar 1870 ibid. ).

Unſere Aufgabe iſt ſodann eine zweifache. Auf Grundlage dieſer Berichte haben wir dieFührung der Leichenſchau und das Begräbnißweſen zu überwachen. Die ſtatiſtiſchen Zuſammen⸗ſtellungen , welche früher von uns zu fertigen waren , ſind nun an das ſtatiſtiſche Bureau über⸗
gegangen , dagegen liefern uns die Einträge der Geborenen , der Geſtorbenen , der TodesurſachenEinblicke zur Löſung oder wenigſtens zur Stellung wiſſenſchaftlicher für die Geſellſchaft wie fürdic Staatsverwaltung wichtiger Fragen .

Auch die Verbringung der Leichen von einem Orte au andern , die Art des Transportesift in ber Leichenſchauordnungfeſtgeſtellt . i
Die Staatsaufſicht über die Beerdigungen bezieht ſich ſchließlich noch auf die Begräb —nißſtätten , die Friedhöfe , und die Art der Beerdigung . Nur auf dieſen iſt die Beerdigunggeſtattet . In deren Anlage verlangt die Staatsbehörde (ꝰMiniſt .Verordn . vom 6. Nov . 1838 ,Verordn. Bl . der Kreiſe ) im Jutereſſe der Geſundheit und der Pietät die Erfüllung beſtimmterBedingungen . Sie beziehen fih auf die Lage gum Orte , nördlich oder nordöſtlich , auf die Ent -fernung , —1200 Fuß , auf deren Größe im Verhältniß zur Einwohnerſchaft , und auf den Zeit⸗raum der geſtatteten Umgrabung und Wiederbenutzung der Gräber . In dem nur eine langſamere



Verweſung zulaſſenden Thonboden ſind hiezu 25 Jahre , im Sandboden 20 Jahre vorgeſchrieben .

Davon iſt nun auch der Flächenraum abhängig , ſo daß im Thonboden auf das Hundert der Be⸗

völkerung 3000 Quadratfuß erfordert werden , im Sandboden 2500 Quadr . Fuß . Die Gräber

find 6 Fuß tief zu graben mit einer Zwiſchenwand von —1¼ Fuß .

In die Zuſtändigkeit der Bezirksämter fällt ( gemäß Vollzugsverordn . vom 12 . Juli 1864 ,

§. 6, 16 b zum Verwaltungsgeſetz ) die Nachſichtsertheilung von dieſen Vorſchriften über die An⸗

legung und Einrichtung der Begräbnißplätze . Durch die Hauptjahresberichte der Bezirksärzte

erfahren wir derartige Anſtände und deren Erledigung . Gelangen ſolche Nachſichtsgeſuche im Rekurs⸗

wege an großherzl . Miniſterium des Innern , ſo haben wir deren Zuläſſigkeit ſelbſt zu begutachten .

Solche Gutachten wurden namentlich abgegeben wegen einer verlangten Vergrößerung des

Friedhofs in Waldkirch , wo der Streit darüber vom Jahr 1866 bis 1869 dauerte und endlich

von einer Vergrößerung vorerſt Umgang genommen wurde , da ſie nicht unbedingt als erforderlich

ſich erwies ;

wegen der Anlage eines neuen Friedhofs für die Stadt Konſtanz , welche ſich mehr

auf der Höhe nordöſtlicherſeits als in der Niederung des Rheinthales empfahl ;

wegen Vergrößerung des Friedhofs im Rinſchheim , Amt Buchen , gegen Oſten ſtatt

einer völligen Verlegung desſelben , und der Vergrößerung nach Weſten des Friedhofs im Hain⸗

ſtadt des gleichen Amtes .

Im Allgemeinen dürfen wir beifügen , daß wir für unſere Gutachten einen Standpunkt

einnehmen , welcher zu milderer Auslegung der maßgebenden Miniſt . ⸗Verordnung geneigt iſt , da

der Shader für die Geſundheit , welcher von der Nähe einer Begräbnißſtätte ausgehen ſoll , nicht

genügend thatſächlich nachgewieſen iſt , und offenbar aus theoretiſchen Gründen überſchätzt wurde .

6. Baupolizei .

Die Baupolizei , mit der Aufgabe , die öffentliche Geſundheit gegen die in Bau und An⸗

lage der Wohnungen liegenden Gefahren zu ſchützen , und insbeſondere in den Aborten das ſanitäre

Element zu wahren , gewinnt in neuerer Zeit , zumal mit dem Einbrechen der Cholera die höchſte

Bedeutung , ſeit man von den unbeſtrittenen Annahmen , daß in Licht, Luft , Waſſer und Reinlich⸗

feit die Bedingungen der Geſundheit liegen , gu den praktiſchen Nachweiſen gelangt , daß gerade in

den Wohnungen der niedern Klaſſe der Bevölkerung die verheerenden Seuchen entſtehen , oder

ihren Brutherd finden . Während man aber erft beginnt , die Prinzipien und Forderungen in

dieſen Richtungen aufzuſtellen , kann deren Erfüllung erſt künftigen Jahren angehören , da ſie mit

der ganzen Anlage der Städte und ihren Bodenverhältniſſen zuſammenhängt , (3z. B . Cholera in

Walldürn , Typhus in Heidelberg , Wertheim ) und mit der fih in den Städten zuſammendrängen⸗

den Bevölkerung immer ſchwieriger wird . Nach einer Seite hin beginnt wenigſtens die Aufmerk⸗

ſamkeit ſich mit entſchiedenem Erfolg zu richten , indem man der Anhäufung der menſchlichen Koth —

ſtoffe in demſelben Boden , auf welchem die Wohnhäuſer ſtehen, und aus welchem häufig auch das

Trinkwaſſer geſchöpft wird , als gefährdend für die jetzige und mehr noch für die künftigen Gene⸗

d rationen zu ſteuern ſucht , und anfängt die Kanalſyſteme , welche beſtimmt ſind , die Spülwaſſer

aus Straßen und Häuſern aufzunehmen , in Bau , Anlage und Leitung nach rationellern Grund⸗

ſätzen auszuführen .
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